
Satzung 

 des Fachbereichs  

Angewandte Naturwissenschaften 

der Fachhochschule Lübeck zur  

Änderung der Prüfungsordnung und 

der Studienordnung für den  

Bachelor-Studiengang 

Biomedizintechnik 

Vom 21. Juli 2016 

 

NBl. HS MSGWG Schl.-H. 2016, S. 86 

Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite 

der FHL: 21.07.2016 

 
Aufgrund § 52 Abs. 1 und 10 des 

Hochschulgesetzes (HSG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 5. Februar 2016 

(GVOBl. Schl.-H. S. 39) hat der gemeinsame 

Ausschuss für Medizintechnik des 

Fachbereichs Angewandte 

Naturwissenschaften am 23. März 2016 

folgende Satzung beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

Änderung der Prüfungsordnung 

Die Satzung des Fachbereichs Angewandte 
Naturwissenschaften der Fachhochschule 
Lübeck über die Prüfungen im Bachelor-
Studiengang Biomedizintechnik vom 15. Juli 
2014 (NBl. HS MSB. Schl.-H. S. 61) wird wie 
folgt geändert: 
 

1. § 1 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert: 

 

 a) Die Bezeichnung „Biomedizin-

 technik (BMT) wird ersetzt durch 

 „Entwicklung medizinischer Geräte und 

 Verfahren (EMG)“. 

 

 b) Die Bezeichnung „Qualitäts- und 

 Sicherheitstechnik (QST)“ wird ersetzt 

 durch „Qualitätsmanagement, 

 Qualitäts- und Sicherheitstechnik 

 (QMQST)“. 

 

2. In der Anlage nach § 6 wird wie folgt 

geändert: 

 

 a) In der Tabelle mit der Überschrift 

 „Pflichtmodule für die Studienrichtung 

 Biomedizintechnik (BMT)“ wird die 

 Bezeichnung „Biomedizintechnik 

 (BMT)“ ersetzt durch „Entwicklung 

 medizinischer Geräte und Verfahren 

 (EMG)“. 

 

 b) In der Tabelle mit der Überschrift 

 „Pflichtmodule für die Studienrichtung 

 Qualitäts- und Sicherheitstechnik 

 (QST)“ wird die Bezeichnung  

 „Qualitäts- und Sicherheitstechnik 

 (QST)“ ersetzt durch 

 „Qualitätsmanagement, Qualitäts- und 

 Sicherheitstechnik (QMQST)“. 

 

3. In § 10 Abs. 3 wird die Zahl „2017“ ersetzt 

durch „2019“. 

 

 

Artikel 2 

Änderung der Studienordnung 

Die Satzung des Fachbereichs Angewandte 
Naturwissenschaften der Fachhochschule 
Lübeck über das Studium im Bachelor-
Studiengang Biomedizintechnik vom 15. Juli 
2014 (NBl. HS MSB. Schl.-H. S. 61) wird wie 
folgt geändert: 
 
1. § 3 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Die Bezeichnung „Biomedizin-

 technik (BMT) wird ersetzt durch 

 „Entwicklung medizinischer Geräte und 

 Verfahren (EMG)“. 

 

 b) Die Bezeichnung „Qualitäts- und 

 Sicherheitstechnik (QST)“ wird ersetzt 

 durch „Qualitätsmanagement, 

 Qualitäts- und Sicherheitstechnik 

 (QMQST)“. 

 

2. In § 17 Abs. 3 wird die Zahl „2017“ ersetzt 

durch „2019“. 

 

3. In der Anlage nach §§ 5 und 9 wird wie folgt 

geändert: 

 

 a) In der Tabellenüberschrift 

 „Pflichtfächer für alle 

 Vertiefungsrichtungen“ wird das Wort 

 „Pflichtfächer“ ersetzt durch 

 „Pflichtmodule und –fächer“. 

 

 b) Die Tabellenüberschrift „Pflichtfächer 

 für die Vertiefungsrichtung 

 Biomedizintechnik (BMT)“ wird ersetzt 

 durch „Pflichtmodule und -fächer für die 

 Vertiefungsrichtung „Entwicklung 

 medizinischer Geräte und Verfahren 

 (EMG)“. 



 c) Die Tabellenüberschrift „Pflichtfächer 

 für die Vertiefungsrichtung Qualitäts- 

 und Sicherheitstechnik (QST)“ wird 

 ersetzt durch „Pflichtmodule und  

 –fächer für die Vertiefungsrichtung

 Qualitätsmanagement,  Qualitäts- und 

 Sicherheitstechnik  (QMQST)“. 

d) In der Tabellenüberschrift „Pflichtfächer für 

die Vertiefungsrichtung Ophtalmotechnologie 

(OT)“ wird das Wort „Pflichtfächer“ ersetzt durch 

„Pflichtmodule und –fächer“. 

 

 

Artikel 3 

In-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. 

September 2016 in Kraft und gilt für alle ab 

Wintersemester 2016/17 neu eingeschriebenen 

Studierenden. 

 

Die Stellungnahme des Senats erfolgte am 11. 

Mai 2016. 

Die Genehmigung des Präsidiums der 
Fachhochschule Lübeck wurde mit Schreiben 
vom 20. Juli 2016 erteilt.  
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit 
ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Lübeck, 21. Juli 2016 
 
Fachhochschule Lübeck 
Gemeinsamer Ausschuss für Medizintechnik 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ullrich Wenkebach 

Vorsitzender 

 

 

 

 

 
 

 

 


